
Die Entscheidung des Thüringer
Oberverwaltungsgerichts ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Denn das 
Urteil bringt eine Klarstellung für
ganz Thüringen. Aus der erwarteten
schriftlichen Urteilsbegründung 
werden sich weitere wichtige Grund-
sätze zu den im Verfahren erörterten
Rechtsfragen ergeben. 
Andererseits bedauern wir die ein-
getretene Situation. Wir haben volles
Verständnis für die Beunruhigung 
und Verstimmung vieler Bürgerinnen
und Bürger – als Reaktion auf die 
teilweise schwer durchschaubaren 
Folgen des Richterspruchs. 
Dennoch können sich unsere Kunden
darauf verlassen, dass wir zusam-
men mit unserem Dienstleister, der
OTWA, alle Anstrengungen unterneh-
men, denkbare Nachteile in so engen
Grenzen wie möglich zu halten. Hier-
bei werden wir mit allen Beteiligten in
einen offenen Dialog treten und alle
Verfahrensweisen nachvollziehbar 
offen legen.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Klaus Peter Creter
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START MIT NEUEN NACHWUCHSKRÄFTEN
Mit sieben neuen Azubis und zwei Studenten der Berufsakademie (BA) startet die OTWA in das Ausbildungs-
jahr 2006/2007. „Wir freuen uns auf die jungen Leute“, sagt Carmen Polley, Mitarbeiterin Personalwesen.
Etwa 250 Bewerber hatten bei der OTWA einen Ausbildungsplatz gesucht. Die Jugendlichen erlernen die
Berufe Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (2) und Fachkraft für Abwassertechnik (2), werden zu
Elektronikern für Betriebstechnik (1) oder Bürokaufleuten (2) ausgebildet. Bei den BA-Studenten geht es 
um Management in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie Versorgungs- und Umwelttechnik.

Ger ich tsur te i l

Tr i nkwasser-Kos tprobe

Ausb i ldung

Probieren Sie! Im Eingangsbereich des
Verwaltungsgebäudes in der Gaswerk-
straße steht jetzt ein Trinkwasserspen-
der. Mitarbeiter (im Foto Jane Braune
und Marion Thieme, re.) decken so 
ihren Flüssigkeitsbedarf während des
Arbeitstages. Und auch die Besucher
können sich hier gern bedienen. 

Der Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“
(ZVME) hat die Beitragserhebung gestoppt. Das hat die
Verbandsversammlung am 28. Juni 2006 beschlossen.
Die Vollziehung bisher erlassener Beitragsbescheide wurde
ausgesetzt. Auch Widersprüche werden derzeit nicht be-
arbeitet, ebenso die Bescheide über Säumnis- und Aus-
setzungszinsen. Alle Beitragsbescheide werden der neuen
Rechtsgrundlage angepasst. 
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte nach
zwölf Jahren im Normenkontrollverfahren gegen den
ZVME den Beitragsteil der Satzung für nichtig erklärt. Das
Gericht beanstandete die im ZVME seit dessen Gründung

im Jahr 1992 praktizierte Vorgehensweise, die Investi-
tionskosten für Anlagen der Abwasserbeseitigung in neu
errichteten Wohn- und Gewerbegebieten in die Global-
kalkulation Abwasser einzubeziehen. Dies entspreche
nicht den Vorgaben des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes, da der Zweckverband für die von privaten oder
kommunalen Erschließungsträgern getätigten und finan-
zierten Investitionen keinen eigenen Aufwand hat, so die
OVG-Auffassung. Der ZVME verwies darauf, dass diese
Vorgehensweise zum Beispiel in Sachsen praktiziert wird.
Dort, so das Gericht, sei die Rechtslage anders.

Weiter auf Seite 2

BEITRAGSBESCHEIDE WERDEN ANGEPASST
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t Die Satzung des Zweckverbandes
wurde für nichtig erklärt. Ist mein
Bescheid jetzt auch hinfällig?
Der Bescheid wurde ohne eine wirk-
same Rechtsgrundlage erlassen. Er ist
deshalb rechtswidrig, aber nicht nich-
tig. Bei Inkrafttreten einer rechtskräf-
tigen Satzung mit Wirkung für die
Zukunft kann der Bescheid, wie es
heißt, geheilt werden. Er wird nicht
aufgehoben, sondern den neuen Sat-
zungsregelungen angepasst.

Muss ich den Beitrag trotzdem be-
zahlen? Und: Was passiert, wenn ich
nicht zahle?
Die Beitragsbescheide müssen nach

Ablauf der Fälligkeit be-

glichen werden, da sie nicht nichtig
sind. Ansonsten fallen für jeden an-
gefangenen Monat Säumniszuschlä-
ge in Höhe von einem Prozent an.
Bei einem Beschluss über die Aus-
setzung der Vollziehung sind es für
jeden vollen Monat 0,5 Prozent Aus-
setzungszinsen. Es besteht weiterhin
die Möglichkeit, in Raten zu zahlen
(verzinst mit 0,5 Prozent). 

Ich habe bereits Beiträge gezahlt.
Bekomme ich die jetzt zurück?
Bereits gezahlte Beiträge werden nicht
sofort nach Nichtigkeit der Satzung
und auch nicht zwingend in voller
Höhe zurückgezahlt. Sollte sich nach
Inkrafttreten einer neuen Satzung
eine Reduzierung des Beitrages erge-
ben, wird das daraus resultierende
Guthaben zurückerstattet.

Muss ich Widerspruch eingelegt 
haben, um bereits gezahlte Beiträge
zurückzubekommen?
Nein. Die Verbandsversammlung hat
am 19. März 2003 für den Fall, dass
das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt im laufenden Normenkontroll-
verfahren die neu festgelegten Abwas-
serbeiträge für nichtig erklärt, be-
schlossen, die bereits bestandskräftig
gewordenen neuen Abwasserbeitrags-
bescheide anzupassen. Somit werden
alle Beitragsbescheide angepasst –
widerspruchsbehaftet oder nicht.

Sind die Gebühren von der Recht-
sprechung betroffen?
Das Urteil hat keine Auswirkungen
auf die zu zahlenden Gebühren. Die
Nichtigkeit der Satzung betrifft aus-
schließlich den Beitragsteil.

BEITRAGSBESCHEIDE WERDEN ANGEPASST
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Aktuelle Fragen und Antworten nach der Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts: 

Als Dienstleister managt die OTWA die Investitio-
nen des Zweckverbandes. In diesem Jahr endet
ein langfristig angelegtes Investitionsprogramm,
ein neues, bis 2017 gültiges Papier liegt vor.
Eine anspruchsvolle Aufgabe für die OTWA-Mit-
arbeiter der Abteilung Technische Dienste.
Anfangs hatte neben dem Bau von Kläranlagen,
Regenüberlauf- sowie -rückhaltebecken und der
Schaffung von Abwassernetzen im ländlichen
Raum die Erneuerung von Sammlern im
Zusammenhang mit dem Straßen- und
Straßenbahnbau Priorität. Im Trink-
wasserbereich konzentrierte man sich
auf neue Pump- und Druckerhö-
hungsanlagen und beseitigte Rohr-
bruchschwerpunkte im Hauptnetz.
Von 1991 bis 2006 investierte der
ZVME rund 286 Millionen Euro im
Abwasser- und 105 Millionen Euro im
Trinkwasserbereich. Das vorbereitete und mit
allen Mitgliedskommunen abgestimmte neue

Investitionsprogramm wurde am 28. Juni 2006
durch die Verbandsversammlung beschlossen. In
einem Spannungsfeld von Einwohnerrückgang,
Stadtumbau, Erneuerungsbedarf im Gesamtnetz
und dem Ziel, die Gebühren maßvoll zu entwi-
ckeln und die Verschuldung des ZVME einzu-
dämmen, waren neue Investitionsziele erforderlich.
Die Erneuerung von Trinkwassernetzen steht im
Vordergrund. Erweiterungen soll es künftig nur
noch im Abwasserbereich geben. Ein Abwasser-

beseitigungskonzept steckt den Rahmen
ab. Viele Vorhaben im ländlichen Raum

sind für eine Förderung durch das
Umweltministerium vorgesehen. Eine
zustands- und altersbedingte Stabilisie-
rung der Netze bedingt sehr gezieltes

Investieren. Der Anteil von Grauguss-
leitungen (im Durchschnitt 82 Jahre alt)

in dem rund 1.120 Kilometer langen Trink-
wassernetz ist nach wie vor hoch. In den Abwas-
sernetzen besteht insbesondere im Nebennetz

Handlungsbedarf. Aus den jährlich inspizierten
Kanälen werden gezielt Sanierungsobjekte er-
mittelt. In Zusammenarbeit mit der Bauhaus-
Universität Weimar ist ein vereinfachtes Bewer-
tungssystem entstanden, um eine Reihenfolge bei
der Sanierung zu bestimmen.

GEZIELTE STRATEGIE BIS 2017
Inves t i t i onen

Arbeiten am
Hauptneben-

sammler 
Liebschwitz/ 

Zwötzen.

OTWA-Ansprechpartner:
Marcel Maeder hat ein
offenes Ohr in Sachen
Beiträge.

HINTERGRUND
Die Normenkontrollanträge gegen
den Zweckverband wurden vor
zwölf Jahren von vier Wohnungs-
baugenossenschaften aus Gera
eingereicht. Das Verfahren richtete
sich zunächst gegen die Ausgangs-
fassung der Satzung aus dem Jahr
1993. In dessen Verlauf wurden
weitere, später erlassene Änderun-
gen, beispielsweise zur Global-
kalkulation der Beiträge, in den
Prozess einbezogen. 

RECHTSPRECHUNG
Das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt hat auf Grund der mündlichen
Verhandlung vom 21. Juni 2006
die beitragsrechtlichen Regelungen
der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung des
Zweckverbandes Wasser/Abwas-
ser „Mittleres Elstertal“ vom 25.
Juni 2002 i. d. F. der 2. Änderungs-
satzung für unwirksam erklärt. Das
gilt auch für die beitragsrechtlichen
Regelungen der Beitrags- und Ge-
bührensatzung vom 20. Oktober
1993 i. d. F. der 9. Änderungssat-
zung vom 15. Oktober 2001. 

ZVME in fo rmier t



Die neuen Anlagen führen dazu, dass
bedeutend weniger Abwasser als frü-
her direkt in die Weiße Elster gelei-
tet wird. Diese Bauwerke fungieren
als Rückhalte- und Behandlungs-
anlage für Mischwasser. Beide Stand-
orte sind im Generalentwässerungs-
plan der Stadt Gera festgehalten. 
Das RÜB „Am Stadion“ liegt am Zu-
sammenfluss der Hauptneben-
sammler „Leumnitz“ (entwässert
zum Beispiel Stadtmitte, Ostviertel,
Leumnitz) und „Debschwitz“ (ent-
wässert unter anderem Debschwitz,
Heinrichsgrün, Windischenberns-

dorf, Scheibe) mit dem
Hauptsammler der Stadt.
Und am nördlichen Ende
des Entwässerungsgebie-
tes Debschwitz/Hein-
richsgrün befindet sich das
RÜB „Tschaikowskistra-
ße“. Es ist an diesem Ort
günstig positioniert – vor der Que-
rung der Weißen Elster und dem Zu-
fluss zum Hauptsammler sowie dem

RÜB „Am Stadion“.
Der Abschlag in die
Weiße Elster ist auf kür-
zestem Weg möglich.
Der Rückstau aus dem
Hauptsammler und
dem RÜB „Am Sta-

dion“ ins Entwässerungsgebiet
Heinrichsgrün ist durch hydrau-
lische Abkopplung über das RÜB
„Tschaikowskistraße“ vermeidbar.

WELCHE FUNKTIONEN ERFÜLLEN 
REGENÜBERLAUFBECKEN?
Die Stadt Gera wird größtenteils im
Mischsystem entwässert. Das heißt,
Schmutz- und Regenwasser werden
in einem Kanal zum Klärwerk geführt.
Im Niederschlagsfall kann jedoch
nicht die gesamte Menge aus den
Einzugsgebieten durch die Haupt-
und Hauptnebensammler als zentrale
Entwässerungsachsen zum Klärwerk
geleitet werden. Dafür müssten
immense Kanaldimensionen erreicht
werden, die aber baulich kaum reali-
sierbar wären und zudem enorme
Investitionskosten verursachen 
würden. Aus diesem Grund werden
Regenüberlaufbauwerke im Kanal-
netz angeordnet, aus denen die 
nicht ableitbare Menge gezielt in 
das Gewässer abgeschlagen wird. 

P ro jek te  zur  Bundesgar tenschau  2007
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Die OTWA unternimmt einiges, um 
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter im Ar-
beitsprozess zu gewährleisten. In der
Folge ergab sich 2005 eine positive
Tendenz bei den Arbeitsunfällen. Bis
zum Jahresende wurden lediglich
zwei meldepflichtige Unfälle mit neun
Ausfalltagen registriert. Im Vergleich
dazu die Statistik von 2004: zwölf
Unfälle, 192 Ausfalltage. Jürgen Wall,
Sicherheitsingenieur im Unterneh-
men: „Diese Trendwende ist kein
Zufall. Wir haben alle gemeinsam auf
dieses gute Ergebnis hingearbeitet
und sind stolz darauf.“ So gibt es zum
Beispiel eine Vielzahl Weiterbildungen
für die Sicherheitsbeauftragten sowie
regelmäßige Baustellenkontrollen und
Anlagenbegehungen. Ein Arbeitssi-
cherheitsausschuss tagt quartals-
weise, um das Unfallgeschehen konti-
nuierlich auszuwerten.

DEUTLICH WENIGER
ARBEITSUNFÄLLE

Auf t ragsvergabe

Arbe i t ss icherhe i t

Die OTWA hat die Fäkalschlammentsorgung im Gebiet des Zweckverbandes
neu organisiert. Seit dem 1. Juli sind drei Unternehmen dafür zuständig. Das
Entsorgungsgebiet wurde entsprechend in drei Bereiche unterteilt (siehe
Grafik). Bisher war die Firma Kanal-Türpe einziger Auftragnehmer. Künftig
übernehmen die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Fäkal-
schlamms: Winkler und Garn GbR (gelb), Remondis GmbH Thüringen (grün)
und Mabec GmbH (orange). Laut Satzung des Zweckverbandes ist jeder
Kunde verpflichtet, den Fäkalschlamm einmal pro Jahr abfahren zu lassen.
Die Terminvereinbarung erfolgt über die beauftragten Firmen.

NEUE PARTNER BEI
DER ENTSORGUNG VON
FÄKALSCHLAMM

Blick ins Innere: Kontrollgang
durch das Regenüberlauf-
becken „Am Stadion“. 

REGENÜBERLAUFBECKEN 
„AM STADION” (schematische 

Schnittdarstellung, ohne Maßstab)

Volumen: 4.558 m3

maximale Ablaufmenge 
zum Klärwerk Gera: 800 l/s

maximale Ablaufmenge 
zur Weißen Elster: 25 m3/s (25.000 l/s)

REGENÜBERLAUFBECKEN
ALS WICHTIGE PUFFER
Vor der Gestaltung des Hofwiesenparks als Kernzone der Bundesgarten-
schau 2007 hat der Zweckverband durch Investitionen in Gera zwei wichtige
Bauwerke des Entwässerungsnetzes geschaffen: Mit dem Bau der Regen-
überlaufbecken (RÜB) „Am Stadion“ und „Tschaikowskistraße“ 
werden die hohen Anforderungen der Europäischen Union
zum Gewässerschutz umgesetzt.
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Die Gewinner erhalten Ein-
trittskarten für den Köstritzer
Werfertag (27. August), den
die OTWA sponsert. Wir ver-
losen dreimal zwei Tageskar-
ten. Einsendeschluss ist der
15. August 2006. Ihre Post-
karte adressieren Sie bitte an
die OTWA GmbH, Gaswerk-
straße 10, 07546 Gera.

„Gartenschau“ lautete die
Lösung des letzten Wasser-
rätsels. Diese vier Gewinner
lagen richtig – und sie hatten
die Glücksfee auf ihrer Seite.
Wir gratulieren Gisela Ru-
back aus Ronneburg, Sigrid
Pfeffer aus Gera, Marga
Brauner aus Münchenberns-
dorf und Harald Fankhänel
aus Weida zum Gewinn von je
einer Tages-Familienkarte für
das Stadtmuseum Gera.

Gewinner

IMPRESSUM: „Wasser bewegt“ ist ein Infobrief des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ und der OTWA Ostthüringer 
Wasser und Abwasser GmbH, Gaswerkstraße 10, 07546 Gera · Fotos: André Kehrer · Realisation: idea Kommunikation GmbH

SO ERREICHEN SIE UNS

OTWA Ostthüringer Wasser 
und Abwasser GmbH

Gaswerkstraße 10
07546 Gera

Telefon: 0365/48 70 -
Beiträge -782/ -989

Gebühren -959/ -963/ -968
Anschlusswesen -954

Fäkalabfuhr -823
Niederschlagswasser-

beseitigung -953

Fax: 0365/48 70 955
E-Mail: kundendienst@otwa.info

Internet: www.otwa.info

Serv ice

MIT KANU ODER FLOSS
THÜRINGEN ERKUNDEN

Wasserwandern

DAS OTWA-NOTFALL-TELEFON 

0365-4 87 00
iist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Rudern, paddeln, flößen: Weiße Elster, Werra und Saale
bieten im Sommer viele Möglichkeiten. Abwechslungs-
reiche Landschaften, schöne Ausflugsziele und sport-
liche Herausforderungen machen Wasserwandern in
Thüringen zum Erlebnis für die ganze Familie. 
Eine landschaftlich besonders reizvolle Strecke ist
die Fahrt auf der Weißen Elster von Greiz über
Gera bis Bad Köstritz. Das wild-romantische
Elstertal lädt zu einer oder mehreren Etap-
pen mit Abstechern zum Kloster Milden-
furth und zur Kanu-Scheune in Wünschen-
dorf oder zum Otto-Dix-Haus nach Gera ein.
Die Weiße Elster ist auch für Anfänger und Kin-
der hervorragend geeignet. Ideal für geübte Wasser-
wanderer ist die Saale. Auf insgesamt 427 Kilometern
Länge – davon mehr als die Hälfte in Thüringen – kann

man die abwechslungsreiche Landschaft genießen: An der
mittleren Saale rücken Burgen und Schlösser ins Blickfeld
Wer die Saale mit dem Boot erkunden möchte, durchfährt
außerdem das größte zusammenhängende Stauseengebiet

Deutschlands. Die Angebote für Wasserwanderer sind
vielfältig: Es gibt beispielsweise geführte Schlauch-

boottouren von Rudolstadt bis Uhlstädt oder
ganztägig bis nach Kahla (rund 30 Kilometer). 
Weitere Informationen im Internet unter: 
www.naturerlebnistouren.de.
Auf der Werra lohnt sich die Floßfahrt von

Lauchröden über etwa sechs Kilometer bis nach
Neuendorf. 22 Kilometer lang ist die Burgentour

mit dem Kanu von Lauchröden (Ruine Branden-
burg) über Neuenhof (Schlosspark) und Creuzberg nach
Mihla (Graues Schloss).

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

BOOTSVERLEIH UND 
TOURENANGEBOTE 

Weiße Elster:
Station Junger Touristen, 
Gera, Tel. 0365/7 10 62 35
Kanuverleih Greiz, 
Tel. 03661/67 48 40

Saale:
Wassertouristik Camburg, 
Tel. 036421/2 24 02
Uhlstädter Touristische 
Flößerei, Tel. 036742/6 23 46
Erlebnis + Touren, Jena, 
Tel. 03641/47 84 65

Werra:
FVA Creuzberg, 
Tel. 036926/9 80 47
Pfannstiel Outdoor aktiv, 
Tel. 03648/2 29 35

Weitere touristische Angebote
in Thüringen im Internet:
www.thueringen-tourismus.de

Die Sieger des internationalen Veolia-
Malwettbewerbs zum Thema Umwelt-
schutz kommen aus Brahmenau
(Landkreis Greiz). Glückwunsch an
die Klasse 4 a der dortigen Grund-
schule. Sie malten das schönste Bild
von 1.500 Teilnehmern. „Eine Bot-
schaft um die Welt – Mein Projekt für
eine saubere Umwelt“ lautete das
Motto. Auf ihrem Kunstwerk zeigten
die Mädchen und Jungen aus Brah-
menau, wie sie in ihrer Schule Altpa-
pier sammeln und dadurch Müllberge
vermeiden. „Eine tolle Idee, und wie
man sieht, hat der Beitrag auch die
Jury überzeugt“, freute sich OTWA-
Mitarbeiter Waldemar Restis, der den
Wettbewerb vor Ort koordinierte. Im
Tierpark Gera gratulierte die OTWA
den Kindern für ihre tolle Einsendung.
Auf Einladung von Veolia Environne-
ment (Mutterhaus der OTWA) fuhren
drei Schüler der 4 a und ihre Lehrerin
im Juni nach Paris, wo sich Vertreter
von allen Gewinnerklassen aus der
ganzen Welt trafen. 

SCHÖNSTES BILD
AUS BRAHMENAU
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